
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Bernd Reuther, Frank Sitta, Torsten Herbst, Dr. Christian Jung, 
Daniela Kluckert, Oliver Luksic, Renata Alt, Nicole Bauer, Jens Beeck, Sandra 
Bubendorfer-Licht, Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, Dr. Marcus 
Faber, Otto Fricke, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, Katrin Helling-
Plahr, Markus Herbrand, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Pascal 
Kober, Ulrich Lechte, Christian Sauter, Frank Schäffler, Matthias Seestern-Pauly, 
Dr. Hermann Otto Solms, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, Katja Suding, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Gerald 
Ullrich, Nicole Westig und der Fraktion der FDP

Kreditvergabe durch die KfW an Unternehmen in Nordrhein−Westfalen während 
der Corona−Krise

Die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist mit einer Bilanzsumme 
von fast einer halben Billion Euro die drittgrößte deutsche Bank sowie die 
weltweit größte nationale Förderbank (https://de.statista.com/statistik/daten/stu
die/157580/umfrage/bilanzsumme-der-groessten-banken-in-deutschland/). Eine 
rechtliche Besonderheit ist, dass sie dem Bundesministerium für Finanzen 
unterstellt ist. In der aktuellen Corona-Krise kommt der KfW eine besondere 
Aufgabe zu: Sie soll jenen Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, finanziell mit zinsfreien oder ver-
günstigten sowie staatlich abgesicherten Krediten Unterstützung zukommen 
lassen. Dazu wurde u. a. der „Schnellkredit 2020“ ins Leben gerufen, welcher 
besondere Kreditbedingungen für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern 
bietet und laufende Kosten sowie Anschaffungen finanzieren soll. Auch in 
Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Unternehmen nach wie vor auf eine zügi-
ge Kreditvergabe der KfW angewiesen.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie viele in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen haben seit 2020 

Kreditanträge bei der KfW gestellt (bitte nach Monaten aufschlüsseln)?
 2. Welchem Anteil aller in Nordrhein-Westfalen ansässigen Unternehmen 

entspricht dies nach Kenntnis der Bundesregierung?
 3. Wie viele in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen haben im Ver-

gleichszeitraum der Jahre 2015-2019 Kreditanträge bei der KfW gestellt?
 4. Wie viele Anträge auf den „Schnellkredit 2020“ der KfW wurden durch 

Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gestellt (bitte nach Monaten auf-
schlüsseln)?
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 5. Wie viele der unter Frage 4 genannten Anträge wurden bearbeitet und be-
willigt oder abgelehnt?

 6. Wie hoch ist das Gesamt- und Durchschnittsvolumen der bewilligten 
sowie beantragen Schnellkredite von Unternehmen aus Nordrhein-West-
falen?

 7. Welches waren die häufigsten Gründe für eine Ablehnung der unter Fra-
ge 5 genannten Anträge?

 8. Wie verteilen sich von nordrhein-westfälischen Unternehmen eingegange-
ne, bewilligte und abgelehnte Anträge zum „Schnellkredit 2020“ auf die 
jeweiligen Wirtschaftszweige?

 9. Wie hoch sind die Kreditvolumina der bewilligten Anträge von Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt pro Wirtschaftszweig?

10. Mit welchem Gesamtvolumen wurden seit 2020 Kredite für nordrhein-
westfälische Unternehmen durch die KfW bewilligt?

11. Wie hoch war das Gesamtvolumen der durch die KfW bewilligten Kredite 
für nordrhein-westfälische Unternehmen im Zeitraum 2015-2019?

12. Wie hoch ist der durchschnittliche effektive Jahreszins für durch die KfW 
an nordrhein-westfälische Unternehmen vergeben Kredite seit 2020 (bitte 
nach Wirtschaftszweig aufschlüsseln)?

13. Wie lange war der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum für Anträge auf 
den „Schnellkredit 2020“ der KfW seit 2020 (bitte nach Bundesländern 
aufschlüsseln)?

14. Wie lange war der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum für die übrigen 
Unternehmenskredite der KfW seit 2020 (bitte nach Bundesländern auf-
schlüsseln)?

15. Wie lange war der durchschnittliche Zeitraum zwischen Bewilligung eines 
Unternehmenskredit-Antrages bei der KfW und tatsächlicher Auszahlung 
des Kredits seit 2020 (bitte nach den jeweiligen Kreditprogrammen und 
Bundesländern aufschlüsseln)?

16. Wie lange waren die unter Frage 14 und 15 genannten Zeiträume in den 
Jahre 2015‒2019 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

17. Welcher Tilgungszeitraum ist für die seit 2020 an nordrhein-westfälische 
Unternehmen vergebenen „Schnellkredite 2020“ durchschnittlich vorgese-
hen?

Berlin, den 14. April 2021

Christian Lindner und Fraktion
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